
 
 
Merkblatt Luftfrachtsendungen 

 

 

Wichtige Kundeninformation! 

 

Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 300/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Sicherheit in der Zivilluftfahrt und ihrer Durch-
führungsbestimmungen VO (EU) 2015/1998 sowie dem Luftsicherheitsgesetz (LuftSiG), sind 
zur Gewährleistung der Sicherheit des Luftverkehrs grundlegende Standards einzuhalten. 

Um sicherzustellen, dass Ihre Luftfrachtsendungen termingerecht und ohne zusätzliche Kos-
ten abgewickelt werden können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt werden: 

 Bei der Anlieferung von Luftfrachtsendungen sind vollständige Lieferdokumente beizufü-
gen, diese müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 

- Bei Lieferung von bekannten Versendern die Registriernummer  

- Anzahl der Packstücke 

- Angaben über Inhalt 

- Angaben zu Gefahrstoffen (Gefahrgut !) 

 

 Anlieferung und/oder Abholung von Luftfrachtsendungen sind mindestens 12 Stunden 
vorher zu avisieren. Bei der Anlieferung von „sicheren“ Luftfrachtsendungen sind zusätz-
lich folgende Angaben erforderlich: 

- Bei Anlieferung von bekannten Versendern, Angaben zum beauftragten regle-
mentierten Beauftragten (Registriernummer) 

- Unterauftragsvergabe an Transporteure ist nur an vom Luftfahrtbundesamt (LBA) 
zugelassene Transporteure gestattet. Im Ausland ansässige Transporteure ha-
ben eine gültige Transporteurserklärung gemäß VO(EU)2015/1998, die der 
Transporteur gegenüber dem reglementierten Beauftragten gezeichnet hat, vor-
zulegen. 

                   Diese Angaben sind vom reglementierten Beauftragten abzugeben! 

 

Zur Beachtung bei Warenanlieferung Luftfracht:  

Die anliefernde Person muss sich nach §9a Abs.5 (LuftSiG) mittels gültigen Personalaus-
weis, Reisepass oder Aufenthaltstitel in Verbindung mit Reisepass, legitimieren.  

Wir weisen darauf hin, dass in Fällen in denen die „sichere Lieferkette“ nicht nachgewiesen 
werden kann oder bei Verdacht auf Unregelmäßigkeiten und/oder Beschädigungen an Ver-
packungen die Fracht generell als „unsicher“ eingestuft wird. 

Zusätzlich durchzuführende Sicherungsmaßnahmen sind mit zusätzlichen Kosten verbunden 
und führen in der Regel zu Terminverschiebungen. 


